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1. VERÖFFENTLICHUNGEN IM BUNDESGESETZBLATT 

Die Bundesgesetzblätter sind über das Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes, 
http://ris.bka.gv.at abrufbar. 
 

Teil II 

Nr. 240/2017: Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über 
die Festlegung einer Obergrenze für die Vergütung der Mitglieder der Universi-
tätsräte (Universitätsräte-Vergütungsverordnung – UniRVV) 

Nr. 253/2017: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, mit 
der die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ 
2014) geändert wird 

Nr. 257/2017: Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, mit 
der die Ausländerbeschäftigungsverordnung geändert wird 

 
 

2. REKTORAT - BESTELLUNG EINER LEITERIN DES UNIVERSITÄTSLEHRGANGS „DEUTSCH ALS 
FREMD- UND ZWEITSPRACHE“ SOWIE VERLAUTBARUNG DER DAMIT VERBUNDENEN VOLLMACHT 
GEMÄSS § 28 UG 

An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ist gemäß Satzung Teil B § 21 i. V. m. § 56 UG der  

 
Universitätslehrgang „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ 

Innenauftragsnummer: AL2878200012 

(SJ 2017/18) 

eingerichtet. 
 

Das Rektorat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt bestellt 
 

Frau Univ.-Prof. Dr. Ulrike Krieg-Holz 

Institut für Germanistik 
 
zur wissenschaftlichen Leiterin des genannten Universitätslehrgangs. Die damit obliegenden stu-
dienrechtlichen Kompetenzen sind der Satzung Teil B § 22a Abs. 3 zu entnehmen. 
 
Mit dieser Bestellung ist die Bevollmächtigung verbunden, die für den Lehrgangsbetrieb erforderli-
chen Rechtsgeschäfte, einschließlich freie Dienstverträge und Werkverträge, abzuschließen und 
über die vorhandenen Geldmittel im Rahmen der Lehrgangsorganisation zu verfügen. Dabei sind 
die vom Rektorat erlassenen Richtlinien für Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG zu beachten. 
 
Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Darlehensgeschäfte jeglicher Art sowie der Abschluss von 
Arbeitsverträgen. 
 
Die Vollmacht ist an die Funktion der Leiterin des Universitätslehrgangs gebunden und erlischt 
automatisch mit Beendigung der Funktion bzw. spätestens drei Monate nach Beendigung des Uni-
versitätslehrgangs. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. 
 

 Der Rektor Die Vizerektorin für Lehre 
 Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch Ass.-Prof. Dr. Doris Hattenberger 

 
 

3. REKTOR – ERTEILUNG EINER VOLLMACHT GEMÄSS § 28 UG AN DIE STELLVERTRETENDE LEITERIN 
DER ZENTRALEN EINRICHTUNG PERSONALENTWICKLUNG & GESUNDHEITSMANAGEMENT 

Der Rektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt unter Berücksichtigung der Richt-
linien für Bevollmächtigungen gemäß § 28 UG 
 

Frau Mag. Bettina Auer 

in ihrer Funktion als stellvertretende Leiterin der Zentralen Einrichtung 

Personalentwicklung & Gesundheitsmanagement 
 

http://ris.bka.gv.at/
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zum Abschluss von freien Dienstverträgen und Werkverträgen, zur Anweisung und Auszahlung von 
Nebentätigkeiten und zur kurzfristigen Anstellung (außerhalb des Stellenplans) von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auf Basis Dienstzettel bzw. zur vorzeitigen Beendigung der Anstellung auf Ba-
sis Dienstzettel in der Probezeit bis zu einer Höhe von brutto € 4.000,-- je Auftrag und Anstel-
lung nach den universitären Standards im Rahmen der der Zentralen Einrichtung Personalentwick-
lung & Gesundheitsmanagement zugewiesenen Mittel. 
 
Diese Vollmacht ist an die Funktion der stellvertretenden Leiterin gebunden und erlischt mit deren 
Beendigung automatisch. Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. 
 
  Der Rektor 
  Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch 
 
 

4. VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG – ERTEILUNG VON VOLLMACHTEN GEMÄSS § 27 ABS. 2 UG AN 
PROJEKTLEITER/INNEN 

 Die Vizerektorin für Forschung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ermächtigt gemäß § 27 
Abs. 2 i.V.m. § 28 UG folgende Universitätsangehörige zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die 
dem Widmungszweck der angeführten Projekte entsprechen, einschließlich dem Abschluss von 
freien Dienstverträgen und Werkverträgen, und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der 
Einnahmen aus dem u. a. Projekt. Von dieser Vollmacht nicht umfasst sind Arbeitsverträge und 
Darlehensgeschäfte jeglicher Art.  

 Eine Übertragung dieser Vollmacht ist nicht gestattet. Die Vollmacht erlischt spätestens drei 
Monate nach Beendigung des u. a. Projektes automatisch.  

Name 

Organisationseinheit 

Projekt 

Innenauftragsnummer 

Hampl Nina, Univ.-Prof. Dr. 

Institut für Produktions-, Energie- und Umwelt-
management 

Clean Energy 2018 

AW7124420001  

Kyamakya Kyandoghere, Univ.-Prof. Dr.-Ing. 

Institut für Intelligente Systemtechnologien 

Doku OCR Analyse 

AB7143300028 

Leitner Stephan, Ass.-Prof. Mag. Dr. 

Institut für Unternehmensführung 

Robustness 

A71242300007 

Lux Mathias, Assoc. Prof. DI Dr. 

Institut für Informationstechnologie 

WTZ Süd – ITEC 

A71436000021 

Weiss Stephan Michael, Univ.-Prof. Dr. 

Institut für Intelligente Systemtechnologien 

PosFin 

AB7143300027 

   
  Die Vizerektorin für Forschung 
  Univ.-Prof. Dr. Friederike Wall 
 
 

5. ARBEITSKREIS FÜR GLEICHBEHANDLUNGSFRAGEN – FORMULAR „MELDUNG ÜBER DIE ZUSAM-
MENSETZUNG VON KOLLEGIALORGANEN“ 

Das Formular „Meldung über die Zusammensetzung von Kollegialorganen“ wurde vom Arbeitskreis 
für Gleichbehandlungsfragen mit Umlaufbeschluss vom 14. September 2017 aktualisiert. 
 
Formular siehe BEILAGE 1.  
  Der Vorsitzende des  
  Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen 
  Univ.-Prof. Dr. Holger Roschk 
 
 

6. ENTSENDUNG VON STUDIERENDEN 

 Vom zuständigen Organ der gesetzlichen Vertretung der Studierenden wurden folgende studenti-
sche Mitglieder in u. a. Organe entsendet: 

 

https://www.aau.at/wp-content/uploads/2017/10/Mitteilungsblatt-2017-2018-1-Beilage-1.pdf
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Organ Studierende 

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 
(Funktionsperiode bis 30.09.2019) 

MMag. Eva Maria Lamprecht 
(anst. von Thomas Dannhäuser) 

AG Satzung 
(Funktionsperiode bis 30.09.2019) 

Jakob Salvenmoser 
(anst. von Lukas Müller) 

 
 

Curricularkommissionen 
(Funktionsperiode bis 30.09.2019) 

Studierende 

Angewandte Kulturwissenschaft 
Daniel Neugebauer 
Daniel Russegger, BSc 

Doktorat 

Mag. Martin Erian 
Stefanie Hudobnik, Bakk. MSc 
Mag. Birgit Moser, Bakk. Bakk. MSc 
Niels Arke Wolrad Vogell, B.Sc. M.Sc. 
N.N. 

Geographie 

Deborah Maria Kogelnig 
Elisabeth Wiegele 
Markus Rudolf Erich Offermanns 
Lino Kupper 

Germanistik 
Tijana Pajić, Bakk. phil. 
Christina Plieschnegger 

Lehramt 

Yvonne Grascher 
Lisa Maria Schüttenkopf 
Paul Flaschberger 
Lukas Moser 

Romanistik 
Melanie Fleischhacker, Bakk.phil. BA 
Martina Raccuia 
Stephanie Christina Sihler 

Visuelle Kultur 
Birgit Maria Müllner-Stieger 
(anst. von Veronika Wadl) 

 

  Der Vorsitzende der Universitätsvertretung 
   Jakob Salvenmoser 
 
 

7. AUSSCHREIBUNG FREIER STELLEN AN DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT 

7.1 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 

 
Universitätsassistentin / Universitätsassistent 

 
an der Fakultät für Technische Wissenschaften, Institut für Informatikdidaktik (Univ.-Prof. Dr. 
Andreas Bollin), im Beschäftigungsausmaß von 100% (Uni-KV: B1), befristet auf die Dauer von 
4 Jahren. Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt € 2.731,- brutto (14 x jähr-
lich) und kann sich auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung tätig-
keitsspezifischer Vorerfahrungen erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des Angestelltenverhältnisses 
ist ehestmöglich. 
 
Der Aufgabenbereich umfasst: 

 Mitwirkung an Forschungs- und Lehrarbeiten am Institut für Informatikdidaktik 

 Selbständiges wissenschaftl. Arbeiten mit dem Ziel einer Promotion innerhalb der Vertragslauf-
zeit 

 Mitwirkung an Lehr- und Forschungsarbeiten im Regionalen Fachdidaktikzentrum Informatik  

 Mitarbeit in der Informatikwerkstatt  

 Engagierte Mitarbeit an administrativen und organisatorischen Aufgaben des Instituts 

 Mitwirkung an Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des Institutes bzw. der Fakultät 
 
Das Institut für Informatikdidaktik beschäftigt sich aktuell mit folgenden Forschungsgebieten: In-
formatik- und Technologie-unterstütztes Lehren (Software Engineering Education, Serious Games), 
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den Kernkompetenzen in der Informatikausbildung und den Methoden in der Informatik-Didaktik. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in einem engagierten und kollegialen Team an der Al-
pen-Adria-Universität Klagenfurt tätig und kooperieren mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
im In- und im Ausland. 
 
Voraussetzungen für die Einstellung: 

 Abgeschlossenes Lehramtsstudium in Informatik an einer in- oder ausländischen Universität 
oder abgeschlossenes Informatikstudium mit zusätzlicher pädagogischer Ausbildung 

 Fundierte Kenntnisse in ein oder mehreren der folgenden Bereiche  
o Fachdidaktik Informatik  
o Didaktik der Primar- und Sekundarstufe 
o Software Engineering  

 Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Alle Voraussetzungen für die Einstellung müssen bis spätestens 25. Oktober 2017 vorliegen. 
 
Erwünscht sind: 

 Soziale und kommunikative Kompetenz 

 Fachspezifische Lehrerfahrung (Schulpraxis) und didaktische Kompetenz  

 Kenntnisse im Bereich Neurodidaktik / Gehirngerechtes Lehren und Lernen 

 Guter Studienerfolg 

 Erste einschlägige Publikation(en) (abgesehen von der Master- bzw. Diplomarbeit) 
 
Diese Stelle dient der fachlichen und wissenschaftlichen Bildung von AbsolventInnen eines Master- 
bzw. Diplomstudiums mit dem Ziel des Abschlusses eines Doktorats-/Ph.D.-Studiums der Naturwis-
senschaften. Bewerbungen von Personen, die bereits über ein facheinschlägiges Doktorat/Ph.D. 
verfügen, können daher nicht berücksichtigt werden. 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils beim wissenschaftlichen Personal insbeson-
dere in Leitungsfunktionen an und fordert daher qualifizierte Frauen zur Bewerbung auf. Frauen 
werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen.  
 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikations-
kriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/Information.  
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Diplomarbeit, 
Zeugnisse und Nachweise) bis spätestens 25. Oktober 2017 unter der Kennung 544/17 an die Al-
pen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, ausschließlich über das Online-
Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten.  
 
Weitere Informationen zum Institut finden sich online auf iid.aau.at. Auskünfte erteilt sehr gerne 
auch Univ.-Prof. Dr. Andreas Bollin (E-Mail: andreas.bollin@aau.at).  
 
Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen.  
 

7.2 Die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt schreibt gem. § 107 Abs. 1 Universitätsgesetz 2002 folgende 
Stelle zur Besetzung aus: 
 

Sachbearbeiterin /Sachbearbeiter (Erwerbungsabteilung) 
 
in der Zentralen Einrichtung Universitätsbibliothek (Hauptabteilung 2: Buch- und Medienbear-
beitung) im Beschäftigungsausmaß von 75 % (Uni-KV IIIa), vorerst mit Jahresbefristung, mit Option 
auf Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis. Das monatliche Mindestentgelt für diese 
Verwendung beträgt € 1.467,- brutto (14 x jährlich) und kann sich auf Basis der kollektivvertragli-
chen Vorschriften durch die Anrechnung tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen auf max. € 1.645,90 
brutto erhöhen. Voraussichtlicher Beginn des Dienstverhältnisses ist ehestmöglich. 
 
Aufgabenbereiche: 

 Administration und Bearbeitung der Geschenkslieferungen sowie in Vertretung die Bearbeitung 
der Pflichtexemplare lt. Mediengesetz 

http://www.aau.at/jobs/Information
http://www.aau.at/obf
http://iid.aau.at/
mailto:andreas.bollin@aau.at
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 Formalerschließung von Print- und elektronischen Medien 

 Bestellung, Inventarisierung und Rechnungsbearbeitung (anteilsmäßig an der Abteilung) 

 E-Books: Unterstützung des gesamten Geschäftsgangs (z.B. Vorakzession, Bestellwesen, Forma-
lerschließung) 

 Erstellung von Statistiken für elektronische Medien: Erwerb und Nutzung betreffend 

 Teaching Library: Abhalten von Führungen 

 Mitarbeit am Entlehnschalter 
 
Voraussetzungen: 

 Matura bzw. der Matura gleichzusetzende Reifeprüfung 

 Abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Bibliotheksdienst in wissenschaftlichen Biblio-
theken bzw. abgeschlossener FH-Studiengang für Informationsberufe oder einschlägige Berufs-
erfahrung 

 Gute Kenntnisse in der Anwendung eines Bibliotheksverwaltungssystems (z.B. Aleph 500) 

 Gute Kenntnisse der im Österreichischen Bibliothekenverbund geltenden Regelwerke zur forma-
len Erschließung von Medien (RAK-WB, RAK-NBM, RDA) 

 Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

 Gute Kenntnisse der englischen Sprache in Wort und Schrift 

 Bereitschaft zu steter Weiterbildung 

Alle Voraussetzungen für die Einstellung müssen bis spätestens 25. Oktober 2017 vorliegen. 
 
Erwünscht: 

 Kenntnis des bibliotheksspezifischen elektronischen Medienmarktes 

 Sehr gutes Zahlenverständnis 

 Serviceorientiertes Denken 

 Kooperations- und Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. 

Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, welche die geforderten Qualifikati-
onen erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

Allgemeine Informationen finden BewerberInnen unter www.aau.at/jobs/information. 
 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 25. Oktober 2017 unter der Ken-
nung 629/17 an die Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Dekanatekanzlei/Recruiting, ausschließ-
lich über das Online-Bewerbungsformular unter www.aau.at/obf zu richten. 

Es besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Auf-
nahmeverfahrens entstehen. 

 
 

9. INDEX DES MITTEILUNGSBLATTES DER ALPEN-ADRIA-UNIVERSITÄT KLAGENFURT FÜR DAS 
STUDIENJAHR 2016/2017 

Index siehe BEILAGE 2. 

http://www.aau.at/jobs/information
http://www.aau.at/obf
https://www.aau.at/wp-content/uploads/2017/10/Mitteilungsblatt-2017-2018-1-Beilage-2.pdf

